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Die WahlprÃ¼fungsbeschwerde richtet sich gegen die GÃ¼ltigkeit der Wahl zum 17.Â Deutschen Bundestag am
27.Â September 2009. Der BeschwerdefÃ¼hrer macht...
Die WahlprÃ¼fungsbeschwerde richtet sich gegen die GÃ¼ltigkeit der Wahl zum 17.Â Deutschen Bundestag am
27.Â September 2009. Der BeschwerdefÃ¼hrer macht VerstÃ¶ÃŸe gegen den Grundsatz der Wahlrechtsgleichheit (Art.Â 38
Abs.Â 1 SatzÂ 1 GG) bei der Einteilung des Wahlgebiets geltend und rÃ¼gt insbesondere, dass hierbei nicht auf die Zahl
der Wahlberechtigten, sondern auf die deutsche WohnbevÃ¶lkerung abgestellt worden ist.
Lesen Sie mehr in der Original-Quelle ...

Kanzlei Thomas Höhner

http://www.kanzlei-hoehner.de Powered by Joomla! Generiert: 17 October, 2025, 02:15


